
 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. 

§ 186 Abs. 4 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Ermächti-

gung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit oder ohne bei-

gefügten Optionsscheinen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) 

 

Vorstand und Aufsichtsrat bitten die Aktionäre der Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 8 

um die Ermächtigung zur Begebung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit 

oder ohne beigefügten Optionsscheinen, Genussrechten auch mit umsatzabhängiger Aus-

schüttung oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente.  

 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen oder Wandelschuldverschreibungen 

werden bzw. können jeder Teilschuldverschreibung ein Optionsschein oder mehrere Options-

scheine beigefügt werden, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen 

zum Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien der Biofrontera AG berechtigen. Die 

betreffenden Optionsscheine können von den jeweiligen Teilschuldverschreibungen abtrenn-

bar sein. 

 

Die Ermächtigung soll in erster Linie dazu dienen, die Kapitalausstattung der Gesellschaft bei 

Bedarf zügig und flexibel stärken zu können. Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitgehend 

offene Festlegung der Bedingungen für die Begebung der genannten Finanzierungsinstru-

mente ermöglicht es der Gesellschaft, auf die jeweils aktuellen Marktverhältnisse angemessen 

zu reagieren und neues Kapital zu möglichst geringen Kosten aufzunehmen. 

 

Bei der Begebung dieser Finanzierungsinstrumente haben die Aktionäre der Gesellschaft ge-

mäß § 221 Abs. 4 AktG grundsätzlich ein Bezugsrecht hierauf. Vorstand und Aufsichtsrat sol-

len ermächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies kann erfor-

derlich werden, wenn anders ein praktikables Bezugsverhältnis nicht zu erreichen ist. Die Ge-

sellschaft wird sich bemühen, freie Spitzen im Interesse der Aktionäre bestmöglich zu verwer-

ten. 

 

Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. 

 

 


